
URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Fünfte Kammer)

vom 29. April 2004

in der Rechtssache C-117/02: Kommission der Europä-
ischen Gemeinschaften gegen Portugiesische Republik (1)

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie
85/337/EWG — Umweltverträglichkeitsprüfung bei
bestimmten Projekten — Errichtung von Feriendörfern und
Hotelanlagen — Fehlende Vornahme einer solchen Prüfung in

Bezug auf ein Bauvorhaben für eine Hotelanlage)

(2004/C 118/34)

(Verfahrenssprache: Portugiesisch)

(Vorläufige Übersetzung; die endgültige Übersetzung erscheint in der
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes.)

In der Rechtssache C-117/02, Kommission der Europäischen
Gemeinschaften (Bevollmächtigter: A. Caeiros), Zustellungsan-
schrift in Luxemburg, gegen Portugiesische Republik (Bevoll-
mächtigte: L. Fernandes, M. Telles Romão und M. João Lois),
Zustellungsanschrift in Luxemburg, wegen Feststellung, dass die
Portugiesische Republik dadurch gegen ihre Verpflichtungen
aus Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 85/337/EWG des Rates
vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (ABl. L 175,
S. 40) verstoßen hat, dass sie die Genehmigung des Projekts
einer Ferienanlage im Gebiet von Ponta do Abano, das Wohn-
anlagen, Hotels und Golfplätze umfasst, ohne adäquate Prüfung
der Auswirkungen dieses Projekts auf die Umwelt erteilt hat,
hat der Gerichtshof (Fünfte Kammer) unter Mitwirkung des
Richters A. Rosas (Berichterstatter) in Wahrnehmung der
Aufgaben des Präsidenten der Fünften Kammer sowie der
Richter A. La Pergola und S. von Bahr – Generalanwalt:
A. Tizzano; Kanzler: R. Grass – am 29. April 2004 ein Urteil
mit folgendem Tenor erlassen:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften trägt die
Kosten des Verfahrens.

(1) ABl. C 156 vom 29.6.2002.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Fünfte Kammer)

vom 29. April 2004

in der Rechtssache C-137/02 (Vorabentscheidungsersuchen
des Bundesfinanzhofs [Deutschland]): Finanzamt Offen-
bach am Main-Land gegen Faxworld Vorgründungsgesell-

schaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR (1)

(Vorabentscheidungsersuchen — Auslegung der Sechsten
Mehrwertsteuerrichtlinie — Recht auf Abzug der von einer
Vorgründungsgesellschaft [Gesellschaft des bürgerlichen
Rechts, deren Zweck darin besteht, die für die Tätigkeit einer
zu gründenden Aktiengesellschaft erforderlichen Mittel vorzu-
bereiten] entrichteten Vorsteuer — Entgeltliche Übertragung
der Gesamtheit dieser Mittel auf die Aktiengesellschaft nach
deren Gründung — Nicht der Mehrwertsteuer unterliegende
Übertragung nach Ausübung der [in Artikel 5 Absatz 8 der
Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehenen] Wahl durch

den betreffenden Mitgliedstaat)

(2004/C 118/35)

(Verfahrenssprache: Deutsch)

(Vorläufige Übersetzung; die endgültige Übersetzung erscheint in der
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes.)

In der Rechtssache C-137/02 betreffend ein dem Gerichtshof
nach Artikel 234 EG vom Bundesfinanzhof (Deutschland) in
dem bei diesem anhängigen Rechtsstreit Finanzamt Offenbach
am Main-Land gegen Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter
Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR vorgelegtes Ersuchen
um Vorabentscheidung über die Auslegung von Artikel 17
Absatz 2 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom
17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – Gemeinsames Mehr-
wertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungs-
grundlage (ABl. L 145, S. 1) in der Fassung der Richtlinie
95/7/EG des Rates vom 10. April 1995 (ABl. L 102, S. 18) hat
der Gerichtshof (Fünfte Kammer) unter Mitwirkung des Richters
P. Jann in Wahrnehmung der Aufgaben des Präsidenten der
Fünften Kammer sowie der Richter A. Rosas und S. von Bahr
(Berichterstatter) – Generalanwalt: F. G. Jacobs; Kanzler:
M.-F. Contet, Hauptverwaltungsrätin – am 29. April 2004 ein
Urteil mit folgendem Tenor erlassen:

Eine allein mit dem Ziel der Gründung einer Kapitalgesellschaft
errichtete Personengesellschaft ist zum Abzug der Vorsteuer für den
Bezug von Dienstleistungen und Gegenständen berechtigt, wenn
entsprechend ihrem Gesellschaftszweck ihr einziger Ausgangsumsatz
die Übertragung der bezogenen Leistungen mittels eines Aktes gegen
Entgelt an die Kapitalgesellschaft nach deren Gründung war und
wenn, weil der betreffende Mitgliedstaat von der in den Artikeln 5
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